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• Inselstaat im östlichen Mittelmeer
• Drittgrößte Insel des Mittelmeeres
• Gehört geographisch zu Asien, 
wird politisch und kulturell jedoch 
zu Europa gezählt
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• Ehemalige britische Kronkolonie
• Am 16. August 1960 in 
Unabhängigkeit entlassen

• Am 20. September 1960 Eintritt in 
die Vereinten Nationen
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• Ende 60´er, Anfang 70´er Jahre 
strebten Griechische Offiziere + 
Zyprische Nationalgarde  
Angliederung Zyperns an 
Griechenland an

• Ab dem 20. Juli 1974 besetzen 
türkische Truppen den Norden der 
Insel
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• 15. November 1983 Proklamation der 
Türkischen Republik Nordzypern

• Von internationaler 
Staatengemeinschaft nicht anerkannt

• 18. November 1983 Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen erklärt 
Unabhängigkeitserklärung 
Nordzyperns für ungültig und fordert 
Abzug türkischer Streitkräfte
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• Autorität der Republik Zyperns 
beschränkt sich jedoch nur auf den 
Südteil der Insel

• Zwischen Nord- und Südteil liegt 
Pufferzone, die Hauptstadt 
Nikosia teilt.

• 2003 Grenzen werden durchlässig
Grenzübergänge werden geöffnet
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• 24. April 2004 „Annan-Plan“
= Abstimmung über neuen Staat mit 2 
getrennten Bundesstaaten

• Mehrheit der Zypern-Türken dafür
• Mehrheit der Zypern-Griechen 
dagegen

• 1. Mai 2004 EU-Beitritt, jedoch ist nur 
der Südteil der Insel Bestandteil 
der EU
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• Einwohner: 778.700
• Hauptstadt: Nikosia (50.000)
• Amtssprache: Griechische & 
Türkisch 
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80%

18%
2%

Bevölkerung

Griechenzyprioten
Türkenzyprioten
Andere
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78%

18%
4%

Religionen

christlich
muslimisch
Andere



Zypern

Re
ch
ts
pä
da
go
gi
k 
II 
Fe
lix
 S
ch
ill
in
g

14

Feiertage:
• Christliche Feste (Weihnachten + Ostern) 
• 25. März „Tag der griechischen 

Unabhängigkeit“  Beginn des 
Befreiungskampfes gegen 
die Türken 1821

• 1. April „Nationalfeiertag“  Beginn des 
Freiheitskampfes gegen 
die Briten 1955

• 1. Oktober „Unabhängigkeitstag“
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• Staatsform: Präsidialrepublik
• Verfassung: 6. April 1960
• EU-Mitgliedschaft: seit 4. Mai 2004
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MRK Charta der 
europäischen 
Grundrechte

Grundgesetz Zypern

Recht auf 
Leben

Art. 3 Art. 2 Art. 2 Art. 7

Verbot der 
Folter

Art. 5 Art. 4 Art. 8

Verbot der 
Sklaverei

Art. 4 Art. 5 Art. 12 Art. 10
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Thema 2: Soziale Absicherung
Der 45 Jahre alte Familienvater V. ist 
arbeitslos. Gibt es in „Ihrem“ Land ein 
Recht auf Arbeit oder staatliche Hilfen 
zum Lebensunterhalt oder muss V. in 
die Obdachlosigkeit gehen und seine 
Familie durch Straftaten ernähren? 
Vergleichen Sie die soziale 
Absicherung in „Ihrem“ Land und in 
Deutschland.
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Aus der Verfassung Zyperns

• Artikel 7. (1) Jeder hat das Recht auf Leben und auf 
körperliche Unversehrtheit.

• Artikel 9. Jeder hat das Recht auf eine menschenwürdige 
Existenz und die soziale Sicherheit. Das Gesetz leistet Schutz 
für Arbeitnehmer, Hilfe für die Armen und ein System der 
sozialen Sicherheit.

• Artikel 16. Die Wohnung ist unverletzlich

• Artikel 15. (1) Jeder hat das Recht auf Achtung des Privat-
und Familienlebens. 

• Artikel 25. (1) Jeder hat das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen.
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• Arbeitslosengeld
• Mindestsicherung
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Versicherungssystem:

Zypern Deutschland

Allgemeine Sozialversicherung:
beitragsfinanziert mit 
entgeltbezogenen Leistungen

Gesetzliche 
Arbeitslosenversicherung: 
beitragsfinanziert mit 
entgeltbezogenen Leistungen
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Geltungsbereich:

Zypern Deutschland

Alle Arbeitnehmer Alle Arbeitnehmer
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Finanzierung:

Zypern Deutschland

Durch Arbeitnehmer, Arbeitgeber und 
Staat finanziert

Durch Arbeitnehmer + Arbeitgeber
Defizitdeckung durch Staat
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Voraussetzung:

Zypern Deutschland

Freiwillige oder unfreiwillige 
Arbeitslosigkeit

Beim Arbeitsamt gemeldet
Arbeitsfähig + verfügbar

(26 Wochen Beschäftigung)

Beschäftigungslos + 
beschäftigungssuchend

Persönliche Meldung bei Agentur für 
Arbeit

12 Monate beitragspflichtige 
Beschäftigung in letzten 3 Jahren
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Dauer:

Zypern Deutschland

165 Tag Leistungsdauer ist abhängig von 
Dauer der Versicherung und z.T. 
vom Alter

Höchstalter: 65 Jahre
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Höhe:

Zypern Deutschland

Abhängig von Einkommen

Erhöhung bei abhängigen 
Familienmitgliedern

Arbeitslose mit Kindern: 67% des 
durchschnittlichen Nettolohns

Arbeitslose ohne Kinder: 60% des 
durchschnittlichen Nettolohns

Extra Regelungen für ältere 
Menschen
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Zypern Deutschland

Sozialhilfe Grundsicherung für 
Arbeitssuchende / 
Arbeitslosengeld II
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Geltungsbereich:

Zypern Deutschland

Alle legalen Einwohner

Sind verpflichtet jede Art von Arbeit 
anzunehmen

Alle arbeitsfähige Hilfebedürftige
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Finanzierung:

Zypern Deutschland

100% vom Staat Kommunen + Agentur für Arbeit
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Dauer:

Zypern Deutschland

Unbegrenzt, bis zum Ende der 
Notlage

Unbegrenzt, bis zum Ende der 
Notlage

Bis 65 Jahre
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Höhe:

Zypern Deutschland

Mindestbetrag (wird regelmäßig 
Preisen angepasst)

Erhöhung bei abhängigen 
Familienmitgliedern

Unterstützung durch 
Sachleistungen etc.

Bezugspunkt ist das sozialkulturelle 
Existenzminimum

Regelleistung Alleinstehende: € 345
Partner 18+: 90%
Erwerbsfähige Angehörige: 80%
Unterstützung bei Schwangerschaft, 
Alleinerziehenden, Behinderungen
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• Insgesamt ist die soziale Absicherung in Zypern 
und Deutschland etwa gleich, denn in beiden 
Verfassungen gibt es Gesetze, die die soziale 
Absicherung regeln [G.G. Art.1; Art. 12 / Z.V. Art. 
9; Art. 25].

• In beiden Ländern gibt es Arbeitslosengeld.
• In beiden Ländern gibt es staatliche Hilfe, die 

erwerbsfähigen Menschen ohne Einkommen 
helfen soll, deren materielle Grundbedürfnisse zu 
befriedigen.

• Dadurch wird verhindert, dass Menschen in Armut 
geraten und in sozialen Notlagen wird ihnen ein 
menschenwürdiges Leben garantiert.
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• Herr V. muss nicht in die 
Obdachlosigkeit gehen und seine 
Familie durch Straftaten ernähren, 
da dies durch die soziale 
Absicherung in Zypern 
verhindert wird.
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• Verfassung der Republik Zypern + 
Grundgesetz

• Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales: Sozial-Kompass Europa

• MISSOC: Gegenseitiges 
Informationssystem zur sozialen 
Sicherheit in den EU-Staaten

• Wikipedia


